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Vorwort

Die vorliegende Arbeit wurde am 1. April 2014 von der Bucerius Law 
School als Dissertation angenommen. Das Manuskript habe ich im Juni 2013 
abgeschlossen. Die mündliche Prüfung fand am 1. Juli 2014 statt. Gesetzge-
bung, Rechtsprechung und Literatur sind auf dem Stand dieses Tages. 

Nach der Bundestagswahl im September 2013 hat der Deutsche Bundes-
tag auf die Initiative der Großen Koalition im August 2014 das „Gesetz zur 
Stärkung der Tarifautonomie“ beschlossen. Neben anderen Änderungen im 
Bereich der Mindestlöhne wurde zum 1. Januar 2015 ein einheitlicher, flä-
chendeckender Mindestlohn eingeführt. Das Mindestarbeitsbedingungenge-
setz wurde aufgehoben. Auf die Gültigkeit der in dieser Arbeit dargestellten 
Zielsetzungen der besprochenen Mindestlöhne hat dies keine Auswirkung. 

An dieser Stelle möchte ich zunächst meinem Doktorvater Professor Dr. 
Matthias Jacobs und Professor Dr. Raimund Waltermann für die zügige 
Erstellung des Erst- bzw. Zweitgutachtens danken. Professor Dr. Matthias 
Jacobs hat durch seine unprätentiöse Art zu lehren schon zu Beginn meines 
Studiums meine Freude am Arbeitsrecht geweckt. Er hat mich beim Verfas-
sen dieser Arbeit stets unterstützt und mich weit darüber hinaus auch in 
meinem sonstigen akademischen und beruflichen Leben mit seiner motivie-
renden Zuversicht begleitet. Hierfür danke ich ihm herzlich.

Dann habe ich vielen weiteren Menschen zu danken. Dies beginnt bei 
meinen Lehrern Bernhard Osterwind und Gottfried Schmidt, die meine 
Freude am Schreiben und Lernen geweckt haben. Dr. Dirk Jannott hat mir 
später die Freude an der Juristerei in der Praxis nahe gebracht. Die Freude 
an meiner Promotionszeit verdanke ich meinen Freunden Wiebke Hinzpeter, 
Rolf-Peter Kaßner, Dr. Paul Kortländer, Dr. Sebastian Naber, Max Neeb, Dr. 
Oliver Ramcke, Vincent Rodenbusch, Jacob Roggon, Dr. Daniel Schneider 
und Jan Sturm, die mich mit der gemeinschaftlichen Durchsicht des Manu-
skripts, fruchtbaren Diskussionen oder in anderer Weise unterstützt haben. 
In besonderem Maße danke ich Nina Marie Güttler, die mich mit ihrem 
hohen Anspruch davor bewahrt hat, zu früh mit dieser Arbeit zufrieden zu 
sein. Nicht vergessen möchte ich auch meine Tennismannschaft im „Der 
Club an der Alster“, die mich in der Promotionszeit fit gehalten hat.
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Nicht genug danken kann ich schließlich meiner Familie. Dies sind mei-
ne Schwägerin Birgit Hejma und mein Bruder Peter Hejma. Mein Bruder 
fördert mich, seitdem ich denken kann. Er hört nicht auf damit. Und dies 
sind meine Eltern Marta und Petr Hejma, deren Lebensleistung mich beglei-
tet, beeindruckt und motiviert. Ohne ihre Unterstützung wären weder mein 
juristisches Studium noch meine Promotion möglich gewesen. Ihnen ist 
diese Arbeit gewidmet.

Hamburg, 1. Mai 2015� Martin Hejma
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A. Einleitung

I. Gegenstand der Arbeit

Die rechtspolitische Diskussion um Mindestlöhne in Deutschland wird oft 
als Pro-und-Kontra-Debatte um einen einheitlichen, flächendeckenden Min-
destlohn geführt.1 Hierbei wird übersehen, dass in Deutschland bereits 
verschiedene Mindestlöhne bestehen.2 Die „Entgeltfindung zwischen Markt 
und Staat“3 ist keine Frage, die sich als Entweder-Oder-Frage stellen lässt. 
Wenn man die bestehenden gesetzlichen Regelungen im Bereich des Min-
destlohns betrachtet, zeigt sich schnell, wie vielgestaltig sie sind.4 Zustande 
gekommen sind die Regelungen nicht aus einer übergreifenden Rechtskon-
zeption heraus, sondern aus einer Vielzahl von punktuellen gesetzlichen 
Eingriffen, die unterschiedliche Gründe zum Anlass hatten.

Diese uneinheitliche Entwicklung vieler nebeneinander stehender Rege-
lungen ist symptomatisch für das deutsche Arbeitsrecht. So bemängelt 
Richardi, dass „das von Klaus Adomeit beschworene Meißener Porzellan 
des Arbeitsrechts […], längst in Scherben zerfallen [ist], auf die die Klein-
künstler aus Rechtsprechung und Wissenschaft ihren Blick richten“.5 Das 
Fehlen einer einheitlichen Konzeption zeigt sich im Arbeitsrecht bei gesetz-
lichen Mindestlohnregelungen in besonderem Maße. Und doch eint alle 

1  Löwisch, BB 30/2007, „Die erste Seite“, erklärt sich diese Konzentration damit, 
dass die plakative Forderung nach einem einheitlichen, flächendeckenden Mindest-
lohn für eine politische Auseinandersetzung am besten geeignet ist; ähnlich Wank, 
in: FS Buchner, S. 898 (898), der von einem „gewissen populistischen Charme“ 
spricht, dies zeigte sich auch bei der Diskussion um einen Mindestlohn auf dem 
Leipziger Bundesparteitag der CDU im November 2011. Hier kommentiert Denkler 
in der Süddeutschen Zeitung: „Aber eines sollte er [ein Mindestlohn] schon sein: 
flächendeckend und einheitlich“ ohne sich mit den Vor- und Nachteilen, geschweige 
denn den Zielsetzungen anderer Mindestlöhne auseinanderzusetzen. (Süddeutsche 
Zeitung, vom 14.11.2011, abrufbar unter: http://www.sueddeutsche.de/politik/cdu-ei 
nigt-sich-vor-bundesparteitag-ein-mindestlohn-der-keiner-mehr-ist-1.1188173, Stand: 
01.07.2014).

2  Tietje, NZBau 2007, 23 (23); mit Bezug auf das MiArbG: Wank, in: FS Buch-
ner, S. 898 (907).

3  So der Titel eines Aufsatzes von Jacobs, in: GS Walz, S. 289.
4  Siehe nur: Rieble, Funktionalität von Mindestlöhnen, S. 17 (18).
5  Richardi, BB 37/2009, „Die erste Seite“.
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Mindestlöhne der Wille des jeweiligen Gesetzgebers, Lohngerechtigkeit zu 
etablieren. 

Diese Arbeit nimmt die so beschriebene Ausgangssituation zum Anlass, 
bereits vorhandene tarifgestützte und tarifautonome Mindestlöhne sowie den 
politisch vielfach geforderten einheitlichen, flächendeckenden Mindestlohn 
auf ihre Zielsetzungen zu untersuchen. Zunächst werden hierfür der Status 
quo der einzelnen Mindestlöhne dargestellt und die europa- und verfas-
sungsrechtlichen Vorgaben eingeschätzt, um sodann in der Hauptsache die 
Zielsetzungen der Mindestlöhne zu analysieren. Vor diesem Hintergrund 
werden verschiedene mögliche gesetzgeberische Änderungen beleuchtet und 
die jeweiligen Folgen für die beschriebenen Zielsetzungen herausgearbeitet. 
Es wäre zielführender, wenn auch die rechtspolitische Debatte so ablaufen 
würde: Zunächst sollte die Fülle der existierenden Regelungen zur Kenntnis 
genommen und deren rechtliche Grenzen eingeschätzt werden, um erst auf 
dieser Grundlage über die verschiedenen Ziele6, die mit den unterschied
lichen mindestlohnrechtlichen Regelungen verfolgt werden, zu streiten und 
über gesetzgeberisches Handeln zu debattieren. Es geht schließlich um 
nichts weniger als die unmögliche7 Herstellung der Lohngerechtigkeit. Da-
bei muss die Politik einen größeren Bogen hin zu sozialpolitischen Frage-
stellungen schlagen, die oftmals mit der Gewährung von Mindestlöhnen 
verbunden sind und deshalb bei der Analyse insbesondere der Zielsetzungen 
eines möglichen einheitlichen, flächendeckenden Mindestlohns mit in den 
Blick zu nehmen sind. 

In dieser juristischen Arbeit geht es nicht um eine volkswirtschaftliche 
Beurteilung von Mindestlöhnen, hier ist vieles ausführlich diskutiert,8 ohne 
dass es zu einheitlichen Ergebnissen gekommen ist.9 Diese Arbeit konzent-
riert sich auf eine juristische Analyse der Zielsetzungen der Mindestlöhne 
in Deutschland und soll einen Beitrag zur rechtspolitischen Diskussion 

6  Rieble, Funktionalität von Mindestlöhnen, S. 17 (19), bezeichnet die Frage: 
„Wozu […] dient ein Mindestlohn?“ als „die entscheidende […] Vorfrage“ für eine 
funktionale Betrachtung. 

7  Reinicke, NZA-Beilage 3/2000, 23 (32); Caspers, Staatliche Mindestentgelte, 
S. 73; Rieble, Funktionalität von Mindestlöhnen, S. 17 (20 f.); Wank, FS Buchner, 
S. 898 (900 f.).

8  Zur volkswirtschaftlichen Diskussion: Haberzettl, Kodifizierung eines Mindest-
lohns, S. 31 ff.; Schulten, in: Mindestlöhne in Europa, S. 9 (11 ff.); Neumark/Wascher, 
Minimum Wages; Knabe/Schöb, Minimum Wage Incident; Card/Krueger, New Eco-
nomics of Minimum Wage; Feldmann, Arbeitsmarktregulierung, S. 39 (62); mit 
weiteren Nachweisen: Rieble/Klebeck, ZIP 2006, 829 (830), Fn. 12.

9  Zu den unterschiedlichen Ergebnissen volkswirtschaftlicher empirischer und 
theoretischer Forschung: Bietmann, Systemkonformer Mindestlohn, S. 32 ff.; aus-
führlich zu empirischen Studien in und außerhalb Europas: Haberzettl, Kodifizierung 
eines Mindestlohns, S. 62 ff.
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leisten. Bosch stellt in diesem Zusammenhang zu Recht fest, dass Wissen-
schaft in einem so „verminten Gelände“ wie dem Mindestlohn die Aufgabe 
hat, „aufzuklären und die sachlichen Grundlagen für Entscheidungen zu 
verbessern“.10 Diesem Ziel verpflichtet sich diese Arbeit. Die fünf existie-
renden deutschen Mindestlöhne werden auf diese Weise hinsichtlich ihrer 
Zielsetzungen analysiert: Tariftreueregelungen, Allgemeinverbindlicherklä-
rungen, Mindestlöhne nach dem Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AEntG), das 
Verbot des Lohnwuchers und das Mindestarbeitsbedingungengesetz (Mi-
ArbG). Zuletzt wird auch ein einheitlicher, flächendeckender Mindestlohn 
in gleicher Weise de lege ferenda untersucht.

Rechtsvergleichende Aspekte sollen dabei größtenteils unbeachtet blei-
ben.11 Sie darzustellen könnte Gegenstand einer eigenen Arbeit sein, da 
eine tiefgehende Darstellung nur mit der Einordnung der rechtlichen und 
politischen Rahmenbedingungen möglich ist. Deutschland etwa gilt mit den 
genannten fünf Mindestlöhnen rechtsvergleichend regelmäßig als Staat ohne 
Mindestlohn oder gar als Staat ohne „alternative Schutzmechanismen vor 
Lohndumping“12. Grund hierfür ist, dass sich rechtsvergleichende Betrach-
tungen regelmäßig auf einheitliche, flächendeckende Mindestlöhne konzen-
trieren.13 Eine derartige Beschränkung ist dieser Arbeit gerade fremd. Be-
achtet man aber die fünf in dieser Arbeit beschriebenen bestehenden Min-
destlohnregelungen gemeinsam mit dem ausgeprägten deutschen Tarifsys-
tem, zeigt sich die Sonderstellung, die Deutschland im internationalen 
Vergleich im Bereich der Mindestlohnregelungen zukommt. Erfahrungen 
aus anderen Ländern können nicht einfach auf die deutsche Rechtsordnung 

10  Bosch, ZAF 2007, 421 (421).
11  Einen Überblick gewährend: Caspers, Staatliche Mindestentgelte, S. 63; Haber­

zettl, Kodifizierung eines Mindestlohns, S. 42 ff.; Rebhahn, RdA 2002, 214 (218); 
Däubler/Lakies, TVG, § 5, Anhang 1, Rn. 21; Sittard, Tarifnormerstreckung, S. 482 ff.

12  So zu lesen auf der gewerkschaftlichen Internetseite: http://www.mindestlohn.
de/hintergrund/mindestloehne-in-europa/infografik.pdf (Stand:  01.07.2014); in diese 
Richtung auch: Haberzettl, Kodifizierung eines Mindestlohns, S. 44, die Deutsch-
land in diesem Sinne eine „Sonderstellung“ zuspricht.

13  Vergleiche nur die gewerkschaftliche Internetseite: http://www.mindestlohn.de/
hintergrund/mindestloehne-in-europa/infografik.pdf (Stand: 01.07.2014); in diese 
Richtung aber auch Bartsch, Gesamtwirtschaftliche Wirkungen, S. 3, der den EU-
Vergleich zu den 20 EU-Staaten mit flächendeckendem Mindestlohn als „einfachste 
Fakten“ bezeichnet; ähnlich auch: Bundestagsfraktion der Linken, etwa im Antrag 
an den Bundestag vom 20.06.2006, BT-Drs. 16/1878, S. 4; Gesetzesantrag der Lan-
desregierung Rheinland-Pfalz vom 04.09.2007, BR-Drs. 622/07, S. 8; Däubler/La­
kies, TVG, § 5, Anhang 1, Rn. 21, wenn es dort heißt: „Damit stellt sich die Frage, 
ob – im Gegensatz zu anderen europäischen Staaten – eine Entgeltsicherung über 
einen gesetzlichen Mindestlohn weiter tabuisiert werden kann.“; hingegen zu Recht 
mit dem Hinweis auf die besondere wirtschaftshistorische Situation in Deutschland: 
Bepler, in: FS Richardi, 189 (198).




